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BESCHLUSS (EU) 2021/… DES RATES 

vom … 

zur Genehmigung der Aufnahme von Verhandlungen mit der Republik Liberia  

für ein neues Protokoll zu dem Partnerschaftlichen Abkommen  

über nachhaltige Fischerei zwischen der Europäischen Union und der Republik Liberia 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 43 

in Verbindung mit Artikel 218 Absätze 3 und 4, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das erste Protokoll über die Durchführung des Partnerschaftlichen Abkommens über 

nachhaltige Fischerei zwischen der Europäischen Union und der Republik Liberia1 ist am 

8. Dezember 2020 ausgelaufen. 

(2) Es sollten Verhandlungen aufgenommen werden, um ein neues Protokoll zu dem 

Partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige Fischerei zwischen der Europäischen 

Union und der Republik Liberia2 (im Folgenden "Partnerschaftliches Abkommen über 

nachhaltige Fischerei") auszuhandeln — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 
1 ABl. L 328 vom 12.12.2015, S. 11. 
2 ABl. L 328 vom 12.12.2015, S. 3. 
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Artikel 1 

(1) Die Kommission wird ermächtigt, Verhandlungen mit der Republik Liberia im Hinblick 

auf den Abschluss eines neuen Protokolls zum Partnerschaftlichen Abkommen über 

nachhaltige Fischerei aufzunehmen. 

(2) Die Verhandlungen werden auf der Grundlage der im Addendum zu diesem Beschluss 

festgelegten Verhandlungsrichtlinien des Rates geführt. 

Artikel 2 

Die Verhandlungen werden im Benehmen mit der Gruppe „Interne und externe Fischereipolitik“ 

des Rates geführt. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet. 

Geschehen zu … am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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